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Einleitung

in Deutschland wurde das thema „gewalterfahrungen von mädchen 
und Frauen mit Behinderung“ bis anfang der 1990er Jahre tabuisiert. 
obwohl es inzwischen zunehmend öffentliche Beachtung erfährt, wer-
den nach wie vor weitergehende gesetzliche Regelungen zur Präventi-
on und Bekämpfung von gewalt gegenüber mädchen und Frauen mit 
Behinderung benötigt. 

so fehlt beispielsweise im gesetz zum zivilrechtlichen schutz vor gewalt-
taten und nachstellungen (gewaltschutzgesetz - gewschg) die Defini-
tion, ob ein Wohnheimplatz als Wohnung im sinne des §1 abs.1 Ziffer 
1 und 2 gewschg gilt. auch die Frage, ob die in einer therapeutischen 
Wohngemeinschaft lebenden Bewohner_innen einen auf Dauer ange-
legten gemeinsamen haushalt im sinne des §2 gewschg  begründen, 
wird nicht geregelt. Zudem fehlt in diesem gesetz eine Regelung für den 
Fall, dass die gewalt ausübende Person gleichzeitig assistenzgeber_in  
ist. 

Die un-Behindertenrechtskonvention schreibt in artikel 16 fest, dass 
menschen mit Behinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Wohnung vor jeder Form von ausbeutung, gewalt und missbrauch, 
einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen aspekte, zu schützen sind. 
Das Land hessen bemüht sich, dem Rechnung zu tragen, etwa durch 
seinen aktionsplan zur umsetzung der un-Behindertenrechtskonven-
tion oder indem es  im Frühjahr 2016 eine tagung zur Vernetzung von 
Fachkräften aus der Behindertenhilfe und dem gewaltschutz förderte.

4  
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auch auf Bundesebene wurde das sexuelle selbstbestimmungsrecht 
von mädchen und Frauen mit und ohne Behinderungen gestärkt, ins-
besondere durch den Paradigmenwechsel, der im november 2016 
durch die Reform des sexualstrafrechts vollzogen wurde. 

Ziel dieser Broschüre ist es, betroffene mädchen und Frauen mit Be-
hinderung, Fachkräfte und interessierte Bürger_innen über das the-
ma „gewalt gegenüber mädchen und Frauen mit Behinderung“ zu 
informieren sowie unterstützungsmöglichkeiten für mädchen und 
Frauen mit Behinderung, die gewalt erfahren und erfahren haben, 
aufzuzeigen.  
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Zahlen und Fakten

mädchen und Frauen mit Behinderung sind in besonderem maße von 
gewalt betroffen. Dies belegt die von der universität Bielefeld von 2009 
bis 2012 im auftrag des Bundesministeriums für Familie, senioren, 
Frauen und Jugend (BmFsFJ) durchgeführte repräsentative studie 
„Lebenssituation und Belastung von Frauen mit Beeinträchtigungen 
und Behinderungen in Deutschland“.  Die in der studie befragten Frau-
en mit Behinderungen und Beeinträchtigungen waren im Lebensver-
lauf allen Formen von gewalt deutlich häufiger ausgesetzt als Frauen 
im Bevölkerungsdurchschnitt. 

über Erfahrungen von sexualisierter gewalt in Kindheit, Jugend oder 
im Erwachsenenalter berichteten die für die studie befragten Frauen 
zwei- bis dreimal häufiger als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Von 
elterlicher körperlicher gewalt waren je nach art der Beeinträchtigung 
74 bis 90 Prozent der Frauen in Kindheit und Jugend betroffen (im Ver-
gleich zu 81 Prozent der Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt). 
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Körperliche gewalt im Erwachsenenleben haben mit 58 bis 75 Prozent 
fast doppelt so viele Frauen mit Behinderungen wie Frauen im Bevölke-
rungsdurchschnitt (35 Prozent) erlebt. über 80 Prozent der in der stu-
die befragten Frauen berichteten von diskriminierenden handlungen 
durch Personen und institutionen im Zusammenhang mit der Behin-
derung. 

Körperliche 
Gewalt gegen 

Frauen

35%
Frauen ohne Behinderung

75%
Frauen mit Behinderung
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Facetten der Gewalt 

gewalt basiert oft auf der ausnutzung eines machtgefälles, das durch 
eine überlegenheit oder durch abhängigkeiten entsteht. Das macht-
gefälle zwischen nichtbehinderten erwachsenen menschen und mäd-
chen beziehungsweise Frauen mit Behinderung, die häufig zeitlebens 
auf die menschen in ihrem umfeld angewiesen sind, ist außerordent-
lich groß. Zudem stehen von gewalt betroffene Frauen und mädchen 
mit Behinderung nicht selten in einem abhängigkeitsverhältnis zur 
grenzüberschreitenden beziehungsweise gewalt ausübenden Person. 
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aufgrund einer solchen eventuell bestehenden abhängigkeit und auf-
grund ihrer sozialisation sehen mädchen und Frauen mit Behinderung 
für sich oft keine möglichkeit, sich zu wehren oder ihrem gegenüber 
klare grenzen aufzuzeigen. sie haben häufig gelernt, dass sie dank-
bar sein müssten, da sie nicht der norm entsprechen und vermeintlich 
wehrlos sind. machen mädchen und Frauen mit Behinderungen eigene 
gewalterfahrungen öffentlich, besteht die oft auch heute noch berech-
tigte angst, dass nicht der täter, sondern sie selbst die Einrichtung oder 
Familie, in der sie leben und von der sie eventuell auch abhängig sind, 
verlassen müssen, ohne eine akzeptable alternative zu finden. 

gewalterfahrungen mitzuteilen ist umso schwieriger, je weniger sich 
ein mädchen oder eine Frau aufgrund einer Behinderung verbal oder 
schriftlich mitteilen kann. Bei vielen Betroffenen ist zudem das selbst-
wertgefühl oder die selbstsicherheit zu gering oder gar nicht vorhan-
den. informationen oder möglichkeiten, sich zu wehren und sich unter-
stützung zu holen, stehen zudem nicht allen mädchen und Frauen mit 
Behinderung gleichermaßen zur Verfügung. 

Wenn mädchen oder Frauen mit Behinderung dennoch die möglichkeit 
und den mut haben, anzeige zu erstatten, erleben sie noch häufiger 
als nichtbehinderte mädchen und Frauen, dass ihnen nicht oder nur 
teilweise geglaubt wird. im besonderen maße gilt dies für Frauen mit 
Lernschwierigkeiten (sogenannte geistige Behinderung) oder für Frau-
en mit psychischen Beeinträchtigungen. täter_innen kalkulieren dies 
mit ein. sie haben dadurch weniger angst vor strafverfolgung. 
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Doch unabhängig davon, ob Mädchen und Frauen behinde-
rungsbedingt viel oder wenig Hilfe und Unterstützung be-
nötigen:  Es gibt immer eine Möglichkeit, sich gegen Gewalt 
und Übergriffe zu wehren und die potenziell gewaltaus-
lösende Situation zu beenden, auch wenn dies unter Um-
ständen eine große Lebensumstellung bedeutet.

In dieser Broschüre sind Hinweise auf Adressen von Bera-
tungsstellen und anderen Institutionen aufgeführt, die 
Mädchen und Frauen in diesem Prozess unterstützen und 
begleiten.
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sexualisierte gewalt 
Die täter_innen kommen häufig aus dem sozialen umfeld des betroffe-
nen mädchens oder der betroffenen Frau mit Behinderung.

Dies hat unterschiedliche ursachen: mäd-
chen und Frauen mit Behinderung wer-
den – bisweilen unbewusst – häufig 
nicht als mädchen oder Frau, son-
dern als neutrum angesehen. 
Die persönliche grenze wird oft 
überschritten, zum Beispiel durch 
ungefragte Berührungen, die unter 
umständen sexualisiert werden und 
bis zur sexualisierten gewalt gehen 
können. Zudem werden mädchen und 
Frauen aufgrund ihrer Behinderung oft als 
wehrlos und damit als „leichte opfer“ betrachtet. 

auch berichten Frauen und mädchen mit Behinderung von grenzüber-
schreitenden oder übergriffigen situationen in der intimpflege. in diesen 
situationen sind unangemessene und zu intensive Berührungen für sie 
besonders schwer einzuordnen. Die mädchen und Frauen sind in die-
sen situationen abhängig, sie müssen ihren Körper zwangsläufig nackt 
zeigen. am Flughafen oder im strafvollzug gibt es gesetzliche Regelun-
gen, dass untersuchungen bei sicherheitskontrollen nur von Personen 
des gleichen geschlechts vorgenommen werden dürfen. Zwar klagte 
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1991 eine Frau mit Behinderung aus hessen erfolgreich den Einsatz 
ausschließlich weiblicher Pflegekräfte ein, doch besteht – trotz entspre-
chender Eingaben auf Bundesebene – bis heute kein Rechtsanspruch, 
von einer Pflegeperson gleichen geschlechts gepflegt zu werden. 

Körperliche gewalt 

Wie die im auftrag des BmFsFJ durchgeführte Prävalenzstudie „Le-
benssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und 
Beeinträchtigungen in Deutschland“ aufzeigt, erfahren mädchen und 
Frauen mit Behinderung körperliche gewalt etwa durch schläge oder 
durch andere arten der körperlichen misshandlung in der Familie 
oder im Bekanntenkreis, und zwar in einem sehr viel höheren ausmaß 
als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt (siehe statistische Zahlen auf 
seite 6 - 7).  

Zudem berichten körperbehinderte mädchen und Frauen in der Be-
ratungsarbeit von körperlicher gewalt durch mediziner_innen, Pfle-
gepersonal sowie Physiotherapeut_innen. so sagten zum Beispiel 
mädchen und Frauen mit Behinderung aus, dass ihre aussagen über 
unerträgliche schmerzen aufgrund von falsch angelegten Verbänden 
oder anderen fehlerhaft durchgeführten heilbehandlungen von me-
diziner_innen bisweilen ignoriert und als Wehleidigkeit bezeichnet 
wurden. 
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strukturelle gewalt 

oft verursachen gesellschaftliche strukturen ausgrenzung und Benach-
teiligung auf grund bestimmter merkmale. so wünschen sich mädchen 
und Frauen mit Behinderungen, die in stationären oder teilstationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, häufig mehr selbstbestim-
mung und mehr Privatsphäre. Das Leben in einer Einrichtung wird nach 
der Prävalenzstudie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit 
Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland“ von vielen 
Frauen als belastend und reglementierend erlebt. 20 Prozent der in 
Einrichtungen lebenden Frauen stand kein eigenes Zimmer zur Verfü-
gung. oftmals konnten die Frauen zudem nicht beeinflussen, mit wem 
sie das Zimmer teilen. 

Ein Fünftel der überwiegend psychisch erkrankten Frauen und zwei 
Fünftel der Frauen mit Lernschwierigkeiten (sogenannte geistige Be-
hinderung) in Einrichtungen gaben an, dort keine abschließbaren 
Wasch- und toilettenräume zur Verfügung zu haben. 

20%
der Frauen und Mädchen
in Einrichtungen haben
kein eigenes Zimmer
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aufgrund geringer personeller Ressourcen in den Einrichtungen be-
steht nur selten die möglichkeit, individuelle Bedürfnisse und Wünsche 
zu berücksichtigen. so werden unter anderem die Essenszeiten, schla-
fenszeiten und die Freizeitgestaltung oft festgelegt, ohne dass die Be-
wohner_innen hierauf einen Einfluss haben. Zudem können sie oftmals 
nicht darüber bestimmen, von welcher Person sie gepflegt werden. 

hinzu kommt, dass es der mehrzahl der Bewohner_innen aufgrund 
von körperlichen oder geistigen abhängigkeiten sowie der fehlenden 
Barrierefreiheit des umfelds nicht möglich ist, sich außerhalb oder in-
nerhalb der Einrichtungen einen Freiraum der selbstbestimmung zu 
schaffen. 
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Gewalt erkennen 

genauso wie bei mädchen und Frauen ohne Behinderung sind die 
symptome bei mädchen und Frauen mit Behinderung nach erlebter 
gewalt sehr unterschiedlich und vielfältig. sie sind deshalb unspezi-
fisch und lassen nicht immer eindeutig und zuverlässig auf erlebte 
gewalt schließen.

Folgende symptome können beispielsweise ein anzeichen für erlebte 
gewalt sein: 

✖	 Ess-störungen
✖	 suchtverhalten (zum Beispiel alkohol oder Drogen) 
✖	 selbst- oder fremdverletzendes Verhalten (beispielsweise sich
 schneiden, sich beißen oder andere verletzen) 
✖	 schlafstörungen/albträume
✖	 angst vor Dunkelheit beim (Ein-)schlafen 
✖	 Depressionen 
✖	 extremer Waschzwang oder Verweigerung des Waschens
✖	 angst vor nähe (insbesondere Körperkontakt) 
✖	 dissoziative Verhaltensweisen 
✖	 stark sexualisierte sprache oder sexualisiertes Verhalten 
✖	 chronische multiple schmerzen unterschiedlichster art und 
 ausprägung 
✖	 Einnässen 
✖	 Entzündungen im genitalbereich 
✖	 sprachlosigkeit 
✖	 extreme Rückzugstendenzen 
✖	 Konzentrationsschwierigkeiten 
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Erlernte hilflosigkeit, ein geringes selbstwertgefühl, massive unsicher-
heit, ein negatives Körpererleben, starke Ängste, schwierigkeiten Ver-
trauen zu fassen sowie Beziehungsschwierigkeiten können weitere 
mögliche auswirkungen von gewalterfahrung sein. 

Die auswirkungen erlebter gewalt – die unmittelbar oder verzögert auf-
treten können – betreffen die ganze Persönlichkeit, können physischer 
und/oder psychischer art sein und plötzliche Verhaltensänderungen 
hervorrufen. Die symptome können zudem eine vorhandene Behin-
derung verstärken oder überlagern. Zum Beispiel kann bei Epileptike-
rinnen eine erhöhte und verstärkte anfallsbereitschaft auftreten. auch 
wenn eine Frau mit Lernschwierigkeiten nicht spricht, ist es wichtig zu 
klären, ob dies schon immer so war. 

Wenn symptome bemerkt werden, die 
anzeichen einer gewalterfahrung sein 
können, besteht die gefahr, dass diese 
symptome irrtümlich der Behinderung 
zugeordnet oder als nebenwirkung von 
medikamenten angesehen werden. 
Diese gefahr besteht insbesondere bei 
mädchen und Frauen mit Lernschwie-
rigkeiten (sogenannte geistige Behin-
derung) sowie bei mädchen und Frauen 
mit autistischen Verhaltensweisen oder 
psychischen Erkrankungen. Dadurch 
können sie unter umständen nicht die 
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notwendige hilfe zur Verarbeitung des gewalterlebnisses erhalten. so 
kann das trauma nur schwerer bearbeitet werden, und es besteht die 
gefahr der Retraumatisierung. Dies erhöht das Risiko, immer wieder in 
gewalttätige Beziehungen involviert zu werden. 
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Hilfen für von Gewalt Betroffene 

Reform des sexualstrafrechts 

Die längst überfällige Änderung des sexualstrafrechts, die im novem-
ber 2016 beschlossen wurde, beinhaltet einige für mädchen und Frauen 
mit und ohne Behinderung wesentliche neuerungen. mit der Reform, 
für die sich die Frauenverbände und die interessensvertretungen der 
mädchen und Frauen mit Behinderung mit hartnäckigem und großem 
Engagement einsetzten, wurde eine gleichstellung des schutzes von 
mädchen und Frauen mit und ohne Behinderung beschlossen. Denn 
der missbrauch widerstandsunfähiger menschen wird künftig nicht 
mehr niedriger bestraft als der missbrauch von Personen, die sich weh-
ren können. Der § 179 strafgesetzbuch (stgB) „sexueller missbrauch 
widerstandsunfähiger Personen“ wurde abgeschafft. in einem neuen         
§ 177 „sexueller übergriff; sexuelle nötigung; Vergewaltigung“ wer-
den nun alle tathandlungen des sexuellen übergriffs in einer Vorschrift    
erfasst, die sowohl für menschen mit als auch ohne Behinderung glei-
chermaßen zur anwendung kommt. 

 
Der Grundsatz „Nein heißt Nein!“ wurde ein-
geführt. Dies bedeutet, dass künftig ein „Nein“ 
ausreicht, damit sexualisierte Gewalt bestraft 
werden kann.

Nein
heißt
Nein!
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Zwei weitere meilensteine der Reform: Der grundsatz „nein heißt 
nein!“ wurde eingeführt. Dies bedeutet, dass künftig ein „nein“ aus-
reicht, damit sexualisierte gewalt bestraft werden kann. Zudem er-
halten menschen, die aufgrund ihres körperlichen oder psychischen 
Zustands nicht uneingeschränkt ihren Willen bilden oder äußern kön-
nen, durch die Reform des sexualstrafrechts den nötigen, besonderen 
schutz, denn in diesem Fall muss sich ihr gegenüber der ausdrück-        
lichen Zustimmung für die sexuelle handlung versichern. nutzt der tä-
ter aus, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden 
Willen zu bilden oder zu äußern, kann dies zu einem höheren strafmaß 
führen.

Wichtige hinweise zur unterstützung  

Die Prinzipien, die für die unterstützung nichtbehinderter mädchen und 
Frauen gelten, sollten gleichermaßen auch auf mädchen und Frauen mit 
Behinderung angewendet werden. Deshalb werden hier nur die zusätz-
lichen Punkte angeführt, die besonders beachtet werden sollten.

nicht vorschnell handeln, denn vorschnelles handeln kann auch scha-
den! Dies bedeutet nicht, wegzusehen. Es kann jedoch bedeuten, aus-
halten zu müssen, dass eine gewaltsituation nicht sofort beendet wer-
den kann. so kann es für ein mädchen oder eine Frau mit Behinderung 
höchst gefährlich werden, wenn täter_innen mit der von ihnen aus-
geübten gewalt konfrontiert werden, wenn das betroffene mädchen 
bzw. die betroffene Frau anschließend weiter  von diesen abhängig ist. 
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niemals darf daher eine Konfrontation mit der situation erfolgen, ohne 
dass zuvor eine trennung zwischen dem mädchen oder der Frau mit 
Behinderung und dem/der täter_in vollzogen ist. 

auch das vorschnelle Einschalten des gerichts bei dem Verdacht, dass 
der/die gesetzliche Betreuer_in gewalt ausübt, kann der Betroffenen 
schaden, wenn diese keine chance hatte, mit einer Person ihres Ver-
trauens über die gewaltsituation zu sprechen. Die gerichte veranlas-
sen die Erstellung eines gutachtens. Dies hat zur Folge, dass der/die 
Betreuer_in sofort mit dem Vorwurf konfrontiert wird. hier ist es wich-
tig zu beachten, dass eine ärztliche stellungnahme sehr hilfreich für 
die Betroffene sein kann, wenn sie selbst zum Beispiel einen Betreu-
er_innenwechsel möchte, etwa um aus dem Elternhaus auszuziehen. 
Denn der umzug in eine eigene Wohnung wird häufig dadurch verhin-
dert, dass die Regelung des aufenthalts auch zum aufgabenkreis der 
Betreuung gehört. 

Wenn der Verdacht besteht, dass ein mädchen oder eine Frau mit Behin-
derung (sexualisierte) gewalt erfährt, sollte mit ihr das thema behut-
sam angesprochen werden. Es sollte mit ihr geklärt werden, inwieweit 
sie auf ein soziales netzwerk zurückgreifen kann und welche unterstüt-
zungsangebote für sie in Frage kommen, um die gewaltsituation zu 
beenden. 

Wenn ein mädchen oder eine Frau mit Behinderung bei einem Behör-
dengang, einem arztbesuch oder ähnlichem begleitet wird, ist nicht 
automatisch davon auszugehen, dass sie in einer vertrauensvollen 



    21 

Beziehung zu ihrer Begleitperson steht. mädchen und Frauen mit Be-
hinderung, die in institutionen leben, werden häufig von dem gera-
de zufällig diensthabenden Personal begleitet. Es muss daher wenn 
möglich mit dem mädchen oder der Frau mit Behinderung jedes mal 
thematisiert werden, inwieweit die Begleitperson anwesend sein soll. 

Wichtig – und leider nicht in allen Fällen selbstverständlich – ist es, so 
weit wie möglich mit dem mädchen oder der Frau mit Behinderung 
selbst zu sprechen. häufig wird eher mit der Begleitperson gesprochen, 
da dies als unkomplizierter und effektiver angesehen wird. auch wenn 
es oftmals mehr Zeit in anspruch nimmt, ist es notwendig, sich die Zeit 
zu nehmen, mit dem mädchen/der Frau mit Behinderung selbst und 
nicht mit der Begleitperson über sie zu kommunizieren. Begleitperso-
nen sollten hier möglichst nur unterstützend tätig sein. 

gehörlose mädchen und Frauen können gemäß § 17   
sozialgesetzbuch i (sgB) kostenlos gebärdensprachdol-
metscherdienste zur ärztlichen Behandlung hinzuziehen. 
(§ 17 sgB i siehe anhang)
 

§17 
SGBI
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Barrierefreie unterstützung ausbauen

um erlebte gewalt aufzuarbeiten, sich gegen gewalt zu wehren und 
drohende gewalt abwehren zu können, benötigen mädchen und Frau-
en mit Behinderung mehr teilhabemöglichkeit und unterstützung. 

Dazu gehört, dass 

✖	es für mehr mädchen und Frauen mit Behinderung in not- und 
Krisensituationen die möglichkeit gibt, in mädchen- und Frau-
enhäusern aufgenommen zu werden. 

✖	 im hilfesystem bei gewalt mehr Fachkräfte mit Behinderung 
beschäftigt sind, um Peer-Beratung anbieten zu können.

✖	mehr Beratungsstellen auch für mädchen und Frauen mit Be-
hinderung nutzbar sind (zum Beispiel: Zugang für Rollstuhlbe-
nutzerinnen, onlineberatung oder Beratung mittels E-mail oder 
Fax für hörbehinderte und gehörlose mädchen und Frauen). 

✖	Fachkräfte sich mit dem thema „gewalt gegenüber mädchen 
und Frauen mit Behinderung“ auseinandersetzen und sich da-
hingehend fortbilden. 

✖	 informationsmaterialien auch für Frauen mit Behinderung ver-
fügbar sein müssen. Dazu gehört, dass materialien auf cD auf-
gesprochen werden oder im internet für blinde mädchen und 
Frauen verfügbar sind. außerdem sollten sie in großdruck (in 
einer serifenlosen schrift, in 12 bis 14 Pt) für sehbehinderte 
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mädchen und Frauen zur Verfügung gestellt werden sowie als 
Video in gebärdensprache für hörbehinderte und gehörlose 
mädchen und Frauen. nötig sind zudem materialien in leichter 
sprache für mädchen und Frauen mit Lernschwierigkeiten (so-
genannte geistige Behinderung). 

✖	gewaltprävention überall dort ein thema wird, wo mädchen und 
Frauen mit Behinderung leben, wohnen, lernen und arbeiten. 
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✆
E-Mail:

✎

Wo erhalten Mädchen und Frauen 
mit Behinderung Beratung und 
Unterstützung? 

Das Hessische Koordinationsbüro für Frauen mit Behinderung hält 
Kontaktdaten von speziellen Beratungsstellen für Frauen mit Behinde-
rung bereit. Zudem gibt es dort informationen über die Zugänglich-
keit und die besonderen unterstützungsangebote von Frauenhäusern, 
Wildwasser- und notrufberatungsstellen sowie hinweise und informa-
tionen über therapeutinnen, die Erfahrung in der arbeit mit Frauen mit 
Behinderung haben. 
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Ebenso verfügt das hessische Koordinationsbüro für Frauen mit Behin-
derung über eine Datenbank von Rechtsanwältinnen, mit hinweisen 
zur Zugänglichkeit von Kanzleien sowie dem hinweis, ob ggf. eine Be-
ratung behinderungsbedingt auch außerhalb der Kanzlei durchgeführt 
werden kann. 

alle in diesem Kapitel erwähnten informationen sind auch auf der in-
ternetseite des hessischen Koordinationsbüros für Frauen mit Behinde-
rung (www.hkfb.de in der Rubrik „angebote und Berichte“) eingestellt.

nicht alle dem hessischen Koordinationsbüro für Frauen mit Behinde-
rung bekannten Personen und institutionen waren mit der Veröffentli-
chung ihrer angaben im internet einverstanden. Findet sich im inter-
net nicht die gesuchte information, kann eine anfrage beim hessischen 
Koordinationsbüro für Frauen mit Behinderung gegebenenfalls weiter-
führen. 
adressen von selbstbehauptungstrainerinnen, gebärdendolmetsche-
rinnen sowie aller in Deutschland vorhandenen netzwerke und Koor-
dinierungsstellen der Frauen mit Behinderung finden sie ebenfalls auf 
der internetseite des hessischen Koordinationsbüros für Frauen mit 
Behinderung, in der Rubrik „Links und adressen“. 

Eine übersicht zahlreicher Beratungs- und schutzeinrichtungen in 
hessen mit angeboten für menschen mit Behinderung bei Belastung 
durch gewalterfahrungen mit hinweisen zu deren  Barrierefreiheit gibt 
es unter www.brk.hessen.de unter dem suchbegriff „Beratungs- und 
schutzeinrichtungen“
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Weitere adressen von Ärzt_innen, Rechtsanwält_innen, gebärdendol-
metscher_innen und selbstbehauptungstrainerinnen aus allen Bun-
desländern sind auf www.suse-hilft.de veröffentlicht. 

Das Forensische Konsil gießen bietet online und im persönlichen ge-
spräch kostenlos betroffenen Personen und Fachkräften auskunft über 
das Erkennen von gewalteinwirkung bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. 
nähere informationen unter www.forensisches-konsil-giessen.de

hinweise zur Zugänglichkeit von arztpraxen finden sie auf der inter-
netseite der Kassenärztlichen Vereinigung hessen 
www.arztsuchehessen.de

Beratung bietet das vom Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche aufgaben eingerichtete hilfe-
telefon „Gewalt gegen Frauen“. 

Das Hilfetelefon ist an 365 tagen rund um die Uhr unter der kosten-
freien telefonnummer 08000 116 016 erreichbar. Betroffene Frauen, 
angehörige und Fachkräfte, die im Rahmen ihres beruflichen oder eh-
renamtlichen Einsatzes mit gewalt gegen Frauen konfrontiert werden, 
können sich kostenlos, kompetent, sicher und anonym beraten lassen. 

✆	08000 116 016
Hilfe
tele-
fon



   27 

Bei Bedarf werden den hilfesuchenden Kontaktadressen von anlauf- 
und unterstützungsstellen vor ort vermittelt. hörgeschädigte oder ge-
hörlose Frauen können über den tess-Relay-Dienst Kontakt zu den Be-
raterinnen des hilfetelefons aufnehmen. außerdem ist eine Beratung 
auch per chat oder E-mail möglich. 
Weitere informationen – auch in leichter sprache und in gebärden-
sprache unter www.hilfetelefon.de

in verschiedenen städten und Regionen in hessen 
können sich Frauen und mädchen nach einer Verge-
waltigung in Kliniken medizinisch versorgen und auf 
Wunsch eine vertrauliche spurensicherung  durchfüh-

ren lassen, auch ohne eine anzeige bei der Polizei zu erstatten. 
Die erhobenen Befunde werden bei der stelle, die die untersuchung 
und Dokumentation durchführt, für eine bestimmte Frist aufbewahrt. 
nähere hinweise unter www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de

auch in der Schutzambulanz Fulda können von gewalt betroffene 
menschen ihre Verletzungen gerichtsverwertbar dokumentieren las-
sen.  Die Dokumentation ist kostenlos. 
sollten die Verletzungen behandlungsbedürftig sein oder weiterer me-
dizinischer abklärungen bedürfen, kann die weitere Kontaktaufnahme 
zur gesundheitsversorgung durch die schutzambulanz Fulda unter-

www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
Sofort
hilfe
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stützt werden. Darüber hinaus erhalten Betroffene informationen über 
die regionalen hilfsangebote. auf Wunsch können die ansprechpart-
ner_innen der jeweiligen Beratungs- und unterstützungsstelle im Bei-
sein der Betroffenen direkt kontaktiert werden. nähere informationen 
zur schutzambulanz unter www.schutzambulanz-fulda.de

auch niedergelassene gynäkolog_innen haben informationen über die 
möglichkeit der Dokumentation und vertraulichen spurensicherung. 
hierzu hat der Frauennotruf Frankfurt die Dokumentationsanleitung 
„Befunderhebung, spurensicherung und Versorgung bei Verdacht auf 
sexualisierte gewalt“ verfasst, herausgegeben 2007 vom damaligen 
hessischen sozialministerium. Der Dokumentationsbogen kann  unter 
www.frauennotruf-frankfurt.de im Bereich Fachwissen herunterge-
laden werden.  

Die Opfer- und Zeugenberatungsstellen, die in hessen flächende-
ckend vorhanden sind,  bieten kostenlose und kompetente unterstüt-
zung, Beratung und Begleitung für opfer und Zeugen von straftaten  
sowie für angehörige und Vertrauenspersonen. Für die unterstützung 
ist es nicht von Belang, um welche Deliktart es sich handelt und ob an-
zeige erstattet wurde. Dort erhalten von einer straftat betroffene men-
schen auch informationen zum thema „Erhebung einer nebenklage“ 
sowie zu der möglichkeit, kostenlos eine psychosoziale Prozessbeglei-
tung in anspruch zu nehmen, die seit anfang 2017 besteht.

Die adressen der opfer- und Zeugenberatungsstellen sind aufgeführt  
unter www.justizministerium.hessen.de im Bereich Prävention/opfer-
schutz.
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Gewaltprävention in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe
im Rahmen eines Kooperationsbündnisses zwischen der Fachhoch-
schule Frankfurt, dem hessischen sozialministerium und dem hessi-
schen netzwerk behinderter Frauen wurden 2012 ein mustertext einer 
„Dienstvereinbarung zur Verhinderung sexueller Belästigung und sex-
ualisierter gewalt gegen menschen mit Behinderungen in Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe“ und ein mustertext einer „handlungsemp-
fehlung zum umgang mit grenzverletzungen, sexuellen übergriffen 
und sexueller gewalt gegen menschen mit Behinderungen in voll- und 
teilstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe“ erarbeitet. 

in der handlungsempfehlung werden unter anderem möglichkeiten 
der Prävention sexueller grenzüberschreitungen sowohl auf strukturel-
ler als auch auf individueller Ebene vorgestellt und handlungsempfeh-
lungen sowie konkrete Verfahrensschritte für den umgang mit sexuel-
len übergriffen/sexueller gewalt oder bei einem Verdacht auf sexuelle 
gewalt aufgezeigt. 
Beide Dokumente können unter www.hkfb.de in der Rubrik  „angebo-
te und Berichte“ heruntergeladen werden.
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Literaturhinweise 

in der im deutschsprachigen Raum bisher einzigen Bibliographie von 
„Literatur von, für und über Frauen mit Behinderung“ des hessischen 
Koordinationsbüros für Frauen mit Behinderung befindet sich eine 
ständig aktualisierte Literaturliste zum thema „gewalt gegenüber 
mädchen und Frauen mit Behinderung“. Download der Bibliographie 
unter www.hkfb.de in der Rubrik „angebote und Berichte“. als Druck-
exemplar kann die Bibliographie mit eingelegter Ergänzungsliste kos-
tenlos beim hessischen Koordinationsbüro für Frauen mit Behinderung 
bestellt werden. Literaturlisten von einzelnen Rubriken der Bibliogra-
phie sind per E-mail kostenlos erhältlich.

Prävalenzstudie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Be-
hinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland“ BmFsFJ 2012, 
schröttle et al.: homepage des Bundesministeriums für Familie, senio-
ren, Frauen und Jugend www.bmfsfj.de im Bereich service unter Pub-
likationen.  

informationen zum thema gewalt gegen Frauen mit Behinderung  und 
hinweise zur barrierefreien Beratung und unterstützung enthält auch 
die Dokumentation des Fachtages „Qualifiziert. Vernetzt!“, bei der sich 
im märz 2016 Fachkräfte aus Einrichtungen der Behindertenhilfe und 
des gewaltschutzes in hessen austauschten. Der Fachtag wurde ver-
anstaltet vom pro familia Landesverband hessen e.V., der Frankfurter 
university of applied sciences und dem hessischen Koordinationsbüro 
für Frauen mit Behinderung und gefördert vom hessischen ministerium 
für soziales und integration (hmsi).
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Die Dokumentation kann unter www.hkfb.de in der Rubrik themen 
„hinweise und informationen zum thema gewalt gegenüber Frauen 
mit Behinderung“ heruntergeladen werden. 

informationen in Leichter sprache und in gebärdensprache zu unter-
schiedlichen aspekten von gewalt gibt es auf einer internetseite des 
PaRitÄtischEn Bayern unter www.wege-aus-der-gewalt.de in den 
Rubriken „Was ist gewalt?“ und „Was kann ich tun?“
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anhang 

§ 17 SGB I Ausführung der Sozialleistungen 

(1)  Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass 
 – jeder Berechtigte die ihm zustehenden sozialleistungen in zeit-

gemäßer Weise, umfassend und zügig erhält, 
 – die zur ausführung von sozialleistungen erforderlichen sozialen 

Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Ver-
fügung stehen, 

 – der Zugang zu den sozialleistungen möglichst einfach gestaltet 
wird, insbesondere durch Verwendung allgemein verständlicher 
antragsvordrucke und 

 – ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren sind und sozialleistungen in barriere-
freien Räumen und anlagen ausgeführt werden. 

(2) menschen mit hörbehinderungen und menschen mit sprachbe-
hinderungen haben das Recht, bei der ausführung von sozialleis-
tungen, insbesondere auch bei ärztlichen untersuchungen und 
Behandlungen, in gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden 
gebärden oder über andere geeignete Kommunikationshilfen zu 
kommunizieren. Die für die sozialleistung zuständigen Leistungs-
träger sind verpflichtet, die durch die Verwendung der Kommunika-
tionshilfen entstehenden Kosten zu tragen. 

 § 5 der Kommunikationshilfenverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung gilt entsprechend.
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(2a) § 11 des Behindertengleichstellungsgesetzes gilt in seiner jeweils 
geltenden Fassung bei der ausführung von sozialleistungen ent-
sprechend.

(3) in der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und freien Einrichtun-
gen und organisationen wirken die Leistungsträger darauf hin, 
dass sich ihre tätigkeit und die der genannten Einrichtungen und 
organisationen zum Wohl der Leistungsempfänger wirksam er-
gänzen. sie haben dabei deren selbständigkeit in Zielsetzung und 
Durchführung ihrer aufgaben zu achten. Die nachprüfung zweck-
entsprechender Verwendung bei der inanspruchnahme öffentli-
cher mittel bleibt unberührt. im übrigen ergibt sich ihr Verhältnis 
zueinander aus den besonderen teilen dieses gesetzbuchs; § 97 
absatz 1 satz 1 bis 4 und absatz 2 des Zehnten Buches findet keine 
anwendung. 
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